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Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelor-Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Business Engineering) 

am Fachbereich 
Ingenieurwissenschaften und 

Industriedesign der 
Hochschule Magdeburg-Stendal 

vom 20.02.2019 
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1, 15 Absatz 4, 67 Absatz 3 Nr. 8 und 77 Absatz 
2 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (HSG LSA) in der Bekanntma-
chung der Neufassung des HSG LSA vom 14. 
Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 600 ff.), hat die 
Hochschule Magdeburg-Stendal folgende Stu-
dien- und Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Studienspezifische Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die vorliegende Studien- und Prüfungsord-
nung regelt das Ziel, den Inhalt und den Aufbau 
des Studiums im Bachelor-Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen am Fachbereich Ingeni-
eurwissenschaften und Industriedesign der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. 
 
(2) Die Unterrichtssprache ist in der Regel 
Deutsch. In englischer Sprache können Module 
angeboten werden 
- bei Wahlpflichtmodulen, wenn ausreichend 

die Möglichkeit besteht, die Anzahl verpflich-
tender Module in deutscher Sprache zu bele-
gen und 

- bei Pflichtmodulen, wenn die jeweilige Lehr-
veranstaltung auch in deutscher Sprache an-
geboten wird. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
(1) Ziel des Studiums ist es, gründliche Fach-
kenntnisse und die Fähigkeit zu erwerben, nach 
wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu 
arbeiten, sich in die vielfältigen Aufgaben der auf 
Anwendung, Forschung und Entwicklung oder 
Lehre bezogenen Tätigkeitsfelder selbstständig 
einzuarbeiten und die häufig wechselnden Auf-
gaben zu bewältigen, die im Berufsleben auftre-
ten.  
Die Fachkenntnisse werden auf dem Gebiet des 
Wirtschaftsingenieurwesens vermittelt. Die Stu-
dierenden sollen in den Bereichen Wirtschaft, 
und dabei insbesondere in den Teilbereichen 
Produktion und Marketing, als auch in techni-
schen Bereichen, dabei wahlweise im Maschi-
nenbau oder der Elektrotechnik, Kompetenzen 
erhalten. 
Berufliche Einsatzmöglichkeiten der Absolven-
ten und Absolventinnen des Studiengangs erge-
ben sich zum Beispiel: 
 
- in Querschnittsaufgaben im Unternehmen 
- in der Projektierung und Projektleitung 
- im Vertrieb 
- im Controlling 
- in der Produktion und Montage. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Akademischer Grad 

 
Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung 
verleiht die Hochschule Magdeburg-Stendal den 
akademischen Grad  

 
„Bachelor of Engineering”, 

abgekürzt: „B. Eng.”. 
 
 

§ 4 
Zulassung zum Studium 

 
(1) Die Zulassungsvoraussetzungen zu einem 
Studium, welches zu einem ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluss führt, sind im Hochschul-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) 
geregelt. 
 
(2) Die Ableistung eines Praktikums vor Antritt 
des Studiums wird empfohlen. (Näheres regelt 
§15 Absatz 1.) 
 
 

§ 5 
Studiendauer, Studienbeginn 

 
(1) Das Studium ist als Vollzeitstudium in der 
Weise gestaltet, dass es einschließlich der Ba-
chelorarbeit mit dem Kolloquium in der Regelstu-
dienzeit von sieben Semestern abgeschlossen 
werden kann. 
 
(2) Bei Studierenden, die nicht in der Lage sind, 
ein Vollzeitstudium zu betreiben und ein indivi-
duelles Teilzeitstudium vereinbaren, beträgt die 
Regelstudienzeit maximal 13 Semester. Nähe-
res regeln die §§ 11 und 19 sowie die Rahmen-
ordnung für ein individuelles Teilzeitstudium an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal. 
 
(3) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn 
im Wintersemester ausgerichtet. 
 
 

§ 6 
Modularisierung 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. In Modu-
len werden thematisch und zeitlich abgerundete, 
in sich geschlossene Studieneinheiten zusam-
mengefasst. Module werden in der Regel mit ei-
ner Prüfung abgeschlossen, deren Ergebnis in 
das Abschlusszeugnis eingeht. Prüfungsleistun-
gen sind studienbegleitend während oder am 
Ende des jeweiligen Moduls zu erbringen.  
Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul 
wird eine bestimmte Anzahl von Leistungspunk-
ten (Credits) nach dem European Credit Trans-
fer System (ECTS) vergeben. 
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Die Vergabe von Credits setzt nicht zwingend 
eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Ab-
schluss des jeweiligen Moduls (Teilnahmenach-
weis) voraus. Näheres regelt § 18 Absatz 19. 
 
(2) Die Anzahl der Credits richtet sich nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand, der durch 
die Studierenden in dem jeweiligen Modul zu er-
bringen ist. Ein Credit nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS) entspricht einem Ar-
beitsaufwand von 25 bis 30 Zeitstunden und be-
inhaltet die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
die Vor- und Nachbereitung, das Selbststudium, 
die Prüfungsvorbereitungen sowie die Erbrin-
gung von Studien- und Prüfungsleistungen. Cre-
dits sind ohne Dezimalstelle zu vergeben. Die In-
halte eines Moduls sind so zu bemessen, dass 
diese in der Regel innerhalb eines Semesters o-
der eines Jahres vermittelt werden können. Pro 
Semester sind bei einem Vollzeitstudium in der 
Regel 30 Credits zu erwerben. Dies entspricht 
einem Arbeitsaufwand von 750 bis 900 Zeitstun-
den pro Semester.  
 
(3) Bei den Modulen ist nach Pflicht-, Wahl-
pflicht- und Wahlmodulen zu unterscheiden.  
 
(4) Als Pflichtmodule werden alle Module be-
zeichnet, die nach Studien- und Prüfungsord-
nung für den erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erforderlich sind. 
 
(5) Als Wahlpflichtmodule werden alle Module 
bezeichnet, die die Studierenden nach Maßgabe 
des Regelstudien- und Prüfungsplans aus einer 
bestimmten Anzahl von Modulen auszuwählen 
haben. Sie ermöglichen, im Rahmen der ge-
wählten Studienrichtung, individuellen Neigun-
gen und Interessen nachzugehen sowie fach-
spezifischen Erfordernissen des späteren Tätig-
keitsfeldes der Studierenden Rechnung zu tra-
gen.  
Die Einschreibung für ein Wahlpflichtmodul hat 
spätestens bis 4 Wochen nach Beginn des je-
weiligen Semesters über das Dekanat des Fach-
bereiches zu erfolgen. Für die Durchführung ei-
nes Wahlpflichtmoduls ist eine Mindestteilneh-
merzahl von 5 Studierenden notwendig.  
Auf schriftlichen Antrag des oder der Studieren-
den an den Prüfungsausschuss können im Ein-
vernehmen mit dem Studienfachberater oder der 
Studienfachberaterin auch Module aus anderen 
Studiengängen als Wahlpflichtmodule anerkannt 
werden. 
 
(6) Als Wahlmodule werden alle Module be-
zeichnet, die die Studierenden nach eigener 
Wahl zusätzlich zu den Pflicht- und Wahlpflicht-
modulen aus dem Modulangebot der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal belegen. Die Studie-
renden können sich in den Wahlmodulen einer 
Prüfung unterziehen. Näheres regelt § 25. 

 
§ 7 

Aufbau des Studiums  
 
(1) Der zeitliche Gesamtumfang der für den er-
folgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen beträgt je nach Absol-
vierung der Wahlpflichtmodule, in der Vertie-
fungsrichtung Maschinenbau 154 bis 165 Se-
mesterwochenstunden und in der Vertiefungs-
richtung Elektrotechnik 156 bis 167 Semester-
wochenstunden. Zum erfolgreichen Abschluss 
des Studiums sind insgesamt 210 Credits zu er-
werben, wobei 1 Credit einem Arbeitsaufwand 
von 30 Zeitstunden entspricht. Dazu ist es not-
wendig, die Pflichtmodule sowie eine bestimmte 
Anzahl von Wahlpflichtmodulen erfolgreich ab-
zuschließen. Die Module, deren empfohlene 
Verteilung auf die Semester, die Anzahl und die 
Art der Lehrveranstaltungen, die geforderten 
Prüfungsleistungen und die Zuordnung der Cre-
dits zu den einzelnen Modulen sind dem in der 
Anlage enthaltenen Regelstudien- und Prü-
fungsplan zu entnehmen.  
 
(2) Für den Studiengang  Wirtschaftsingenieur-
wesen werden die beiden Vertiefungsrichtungen 
Maschinenbau und Elektrotechnik angeboten. 
Die Einschreibung für die jeweilige Vertiefungs-
richtung hat spätestens bis 4 Wochen nach Be-
ginn des vierten Semesters über das Dekanat 
des Fachbereiches zu erfolgen. 
 
(3) Im 5. und 6. Semester sind 55 Credits aus 
Wahlpflichtmodulen zu erbringen, wovon jeweils 
mindestens 40 Credits, in der Regel 8 Wahl-
pflichtmodule, aus dem Modulkatalog für den 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu 
wählen sind. Dabei sind jeweils mindestens 20 
Credits aus dem technischen und nichttechni-
schen Bereich zu wählen. 
 
(4) Eine Auflistung der Wahlpflichtangebote im 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist im 
zugehörigen Modulhandbuch zu finden. Weitere 
Wahlpflichtmodule können aus den Modulkata-
logen der Studiengänge Maschinenbau, Elektro-
technik, Mechatronische Systemtechnik und In-
dustriedesign bzw. aus dem Angebot der Hoch-
schule gewählt werden.  
 
(5) Die Modulprüfungen können vor Ablauf des 
im Regelstudien- und Prüfungsplanes angege-
benen Semesters abgelegt werden, sofern die 
für die Zulassung zur jeweiligen Prüfungsleis-
tung erforderlichen Leistungen nachgewiesen 
sind. 
 
(6) Die Bachelor-Prüfung besteht aus den stu-
dienbegleitenden Modulprüfungen und der Ba-
chelor-Arbeit mit dem Kolloquium. 
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In die Regelstudienzeit ist ein praktisches Studi-
ensemester integriert. Die Absolvierung eines 
Auslandssemesters ist möglich. §§ 15 und 16 
gelten entsprechend. 

 
 

§ 8 
Arten der Lehrveranstaltungen 

 
(1) Lehrveranstaltungen können als Vorlesun-
gen, seminaristische Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Kolloquien, Laborpraktika, Projekte, 
und Exkursionen, auch in Kombination, angebo-
ten werden. 
Näheres regelt der Regelstudien- und Prüfungs-
plan. 
(2) Vorlesungen vermitteln in zusammenhän-
gender und systematischer Darstellung grundle-
gende Sach-, Theorie- und Methodenkennt-
nisse. 
 
(3) Seminaristische Vorlesungen vermitteln in 
zusammenhängender und systematischer Dar-
stellung grundlegende Sach-, Theorie- und Me-
thodenkenntnisse und dienen der Erörterung 
theoretischer und praxisbezogener Fragestel-
lungen. 
 
(4) Seminare dienen der wissenschaftlichen Auf-
arbeitung theoretischer und praxisbezogener 
Fragestellungen im Zusammenwirken von Leh-
renden und Lernenden. Dies kann in wechseln-
den Arbeitsformen (Informationsdarstellungen, 
Referaten, Thesenerstellung, Diskussionen) und 
in Gruppen erfolgen. 
 
(5) Übungen dienen der Aneignung grundlegen-
der Methoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
(6) In Kolloquien erfolgt die vertiefte wissen-
schaftliche Auseinandersetzung zwischen Leh-
renden und Lernenden zu ausgewählten Frage-
stellungen. 
 
(7) Exkursionen dienen der Anschauung und In-
formationssammlung sowie dem Kontakt zur 
Praxis vor Ort. 
 
(8) Projekte dienen der Entwicklung von Fähig-
keiten zur eigenständigen wissenschaftlichen 
Arbeit und der praxisorientierten Lösung ganz-
heitlicher Probleme. Sie werden in Gruppen 
durchgeführt.  
 
(9) Laborpraktika dienen durch eine praxisnahe 
Anwendung der Festigung der Studieninhalte. 

 
 
 
 
 

§ 9 
Studienfachberatung 

 
Der Fachbereich bietet eine Studienfach-bera-
tung an, die sich insbesondere auf den Studien-
verlauf, die Beantragung eines individuellen Teil-
zeitstudiums, die Wahl von Modulen und auf 
Probleme, die zur wesentlichen Überschreitung 
der Regelstudienzeit führen können, erstreckt. 

 
 

§ 10 
Individuelle Studienpläne 

 
(1) Individuelle Studienpläne sind grundsätzlich 
möglich. Der Ansprechpartner oder die An-
sprechpartnerin für die Studierenden bei der Er-
stellung eines individuellen Studienplanes ist der 
Studienfachberater oder die Studienfachberate-
rin. 
Individuelle Studienpläne dienen dem erfolgrei-
chen Studienabschluss innerhalb oder auch 
nach Ablauf der Regelstudienzeit. 
 
(2) Diese werden insbesondere mit Studieren-
den vereinbart,  
- die ein individuelles Teilzeitstudium absol-

vieren,  
- die aufgrund einer länger andauernden o-

der einer ständigen Krankheit, einer Behin-
derung, einer Schwangerschaft, einer Be-
treuungsverpflichtung oder aus sonstigen 
persönlichen Gründen die Semestervorga-
ben für die Module gemäß Regelstudien- 
und Prüfungsplan nicht einhalten können,  

- denen trotz Erfüllung der Zulassungsvo-
raussetzungen zum Studium Vorkenntnisse 
in einem Modul oder mehreren Modulen 
fehlen. 

Die §§ 11 und 19 sowie die Rahmenordnung für 
ein individuelles Teilzeitstudium an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal gelten entspre-
chend. 
 
 

§ 11 
Individuelles Teilzeitstudium 

 
Studierende, die nicht in der Lage sind, ein Voll-
zeitstudium zu betreiben, können bei der Immat-
rikulation bzw. Rückmeldung ein individuelles 
Teilzeitstudium beantragen.  
Näheres regelt die Rahmenordnung für ein indi-
viduelles Teilzeitstudium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal. 
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II. Prüfungsspezifische Bestimmungen 
 

§ 12 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 
Wahrnehmung der durch diese Studien- und 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird 
aus den Mitgliedern des Fachbereiches ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dieser besteht aus 
fünf Mitgliedern, von denen drei Mitglieder der 
Gruppe der Professoren und Professorinnen, ein 
Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen/ Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben und ein Mitglied der Gruppe 
der Studierenden angehören. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden durch die Mitglie-
der des Fachbereichsrates gewählt. Die Mitglie-
der des Prüfungsausschusses wählen aus ihrer 
Mitte den oder die Vorsitzende und den oder die 
stellvertretende Vorsitzende. Diese gehören der 
Gruppe der Professoren und Professorinnen an. 
Aus den Gruppen wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen/Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben und Studierende kann jeweils ein 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin gewählt 
werden. Das studentische Mitglied hat bei Prü-
fungsentscheidungen nur beratende Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchfüh-
rung der Prüfungen sicher und achtet darauf, 
dass die Bestimmungen dieser Studien- und 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prü-
fungsausschuss berichtet regelmäßig dem 
Fachbereichsrat über seine Tätigkeit und unter-
breitet Vorschläge zur Weiterentwicklung des 
Studiums. Dabei ist der Einhaltung der Regelstu-
dienzeit besondere Bedeutung beizumessen.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Stimmenthaltungen sind nicht zuläs-
sig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
oder der Vorsitzenden den Ausschlag, bei des-
sen oder deren Abwesenheit die des Stellvertre-
ters oder der Stellvertreterin. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder, davon mindestens zwei Mit-
glieder aus der Gruppe der Professoren und Pro-
fessorinnen, anwesend ist. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt vier Jahre, die des studenti-
schen Mitgliedes ein Jahr.  
Wiederwahl ist möglich. 
 
(5) Über die wesentlichen Gegenstände der Er-
örterung und die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses ist eine Niederschrift anzufertigen.  
 

(6) Der Prüfungsausschuss kann im jeweiligen 
Einzelfall konkret zu bestimmende Befugnisse 
widerruflich auf den Vorsitzenden oder die Vor-
sitzende übertragen. Der oder die Vorsitzende 
bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses vor, führt diese aus und berichtet dem Prü-
fungsausschuss fortlaufend über seine oder ihre 
Tätigkeit.  
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen 
als Beobachter oder als Beobachterin teilzuneh-
men.  
 
(8) Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn eines 
jeden Semesters den Prüfungszeitraum für die 
Abnahme der mündlichen Prüfungen und Klau-
suren fest. 
 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses un-
terliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst tätig sind, sind sie 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 
 

§ 13 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfen-
den und die Beisitzenden. Als Prüfende können 
nur Mitglieder und Angehörige dieser oder einer 
anderen Hochschule bestellt werden, die in dem 
betreffenden Prüfungsmodul zu selbstständiger 
Lehre berechtigt sind. Bei entsprechender Not-
wendigkeit können auch Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis 
und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfen-
den bestellt werden. Zu Prüfenden und Beisit-
zenden dürfen nur Personen bestellt werden, die 
selbst mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen. 
 
(2) Prüfungsleistungen in Hochschulprüfungen 
sowie studienbegleitende Prüfungen, deren Be-
stehen Voraussetzung für die Fortsetzung des 
Studiums sind, sind in der Regel von mindestens 
zwei Prüfenden zu bewerten. Mündliche Prüfun-
gen sind von mehreren Prüfenden oder von ei-
nem oder einer Prüfenden in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers oder einer Beisitzerin 
abzunehmen. Der Beisitzer oder die Beisitzerin 
besitzt nicht das Frage- und Bewertungsrecht ei-
nes oder einer Prüfenden. 
Stellt der Prüfungsausschuss für einen Prü-
fungstermin fest, dass auch unter Einbeziehung 
aller gemäß Absatz 1 zur Prüfung Befugten die 
durch eine Bestellung bedingte Mehrbelastung 
der Betreffenden unter Berücksichtigung ihrer 
übrigen Dienstgeschäfte unzumutbar wäre oder 
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zwei Prüfende nicht vorhanden sind, kann er be-
schließen, dass für diesen Prüfungstermin die 
betreffenden schriftlichen Prüfungsleistungen 
nur von einem oder einer Prüfenden bewertet 
werden. Der Beschluss ist den Studierenden bei 
der Meldung zur Prüfung mitzuteilen.  
 
(3) Studierende können für mündliche Prüfun-
gen und die Bachelor-Arbeit Prüfende vorschla-
gen. Der Vorschlag begründet keinen Rechtsan-
spruch.  
 
(4) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig.  
 
(5) Die Prüfenden sind in der Regel die Lehren-
den des Moduls, in dem die Prüfungsleistung ab-
zulegen ist, soweit sie gemäß Absatz 1 prü-
fungsbefugt sind. Sofern dieses nicht der Fall ist, 
bestimmt der Prüfungsausschuss die Prüfenden 
und stellt sicher, dass die Studierenden rechtzei-
tig informiert werden.  
 
(6) Für die Prüfenden und Beisitzenden gilt  
§ 12 Absatz 9 entsprechend.  
 
 

§ 14 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studien- und Prüfungsleistungen  
sowie von außerhalb des  

Hochschulwesens erworbenen  
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Stu-
dien- und Prüfungsleistungen entscheidet auf 
schriftlichen Antrag des oder der Studierenden 
der Prüfungsausschuss. Der Antrag ist innerhalb 
von vier Wochen nach Aufnahme des Studiums 
an den Prüfungsausschuss des entsprechenden 
Studienganges zu richten. Die Studierenden ha-
ben die für die Anrechnung erforderlichen Unter-
lagen im Original oder in beglaubigter Form vor-
zulegen. Sofern diese nicht in deutscher oder 
englischer Sprache ausgestellt sind, ist eine be-
glaubigte deutsche Übersetzung vorzulegen. 
 
(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistun-
gen (Qualifikationen), die an anderen (inländi-
schen und ausländischen) Hochschulen erwor-
ben wurden, werden anerkannt, sofern nicht ein 
wesentlicher Unterschied in Inhalt, Umfang und 
Anforderungen zwischen den vollendeten und 
den zu ersetzenden Studienleistungen besteht. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern 
eine Gesamtbetrachtung und –bewertung vorzu-
nehmen. Eine Anrechnung mit Auflagen ist mög-
lich. Die Beweislast trägt die Hochschule. Die 
Hochschule hat die Nichtanerkennung zu be-
gründen.  

Für die Anerkennung von an Hochschulen au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland absol-
vierten Studienzeiten und erworbenen Hoch-
schulqualifikationen sind die Lissabon-Konven-
tion vom 11. November 1997, die von der Kul-
tusministerkonferenz und von der Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenz-vereinba-
rungen und Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten. Bewertungs-
grundlage ist, soweit bereits beiderseitig ange-
wandt, das European Credit Transfer System 
(ECTS).  
Die Anrechnung einer Bachelor-Arbeit eines be-
reits abgeschlossenen Studiengangs als Ba-
chelor-Arbeit im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen ist ausgeschlossen. 
 
(3) Bei vergleichbaren Notensystemen wird die 
Note gemäß § 22 übernommen und in die Be-
rechnung der Gesamtnote gemäß § 31 einbezo-
gen. 
 
(4) Außerhalb von Hochschulen erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten können auf ein 
Hochschulstudium angerechnet werden, wenn 
 
1. die für den Hochschulzugang geltenden Vo-

raussetzungen erfüllt sind und 
2. die anzurechnenden Kenntnisse und Fähig-

keiten den Studien- und Prüfungsleistungen, 
die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind. 

Insgesamt können außerhalb des Hochschulwe-
sens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
höchstens 50 % eines Hochschulstudiums erset-
zen. Über die Anrechnung entscheidet auf 
schriftlichen Antrag der Prüfungsausschuss. An-
hand der vorgelegten Unterlagen wird geprüft, 
ob und in welchem Umfang diese Qualifikatio-
nen Teilen des Studiums nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und damit diese ersetzen kön-
nen.  
Art und Umfang von Anrechnungen außerhalb 
des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf ein Studium sind im Zeugnis 
deutlich mit dem Wort „anerkannt“ kenntlich zu 
machen. 
 
 

§ 15 
Berufspraktische Tätigkeit und  
praktisches Studiensemester 

im In- oder Ausland 
 

(1) Das Praktikum von mindestens acht Wochen 
in einem studiengangrelevanten Bereich in ei-
nem Industriebetrieb gemäß § 4 Absatz 2 ist 
spätestens bis zum Ablauf des vierten Semes-
ters nachzuweisen.  
Der Nachweis erfolgt durch einen tabellarischen 
Tätigkeitsnachweis, welcher durch den Prakti-
kumsbetrieb zu bestätigt ist.  
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Eine einschlägige gewerbliche oder industrielle 
Berufsausbildung (z.B. als Industriekaufmann/-
frau/Industriemechaniker/-in/Elektriker/-in,) wird 
als Praktikum angerechnet und ist ebenfalls ge-
genüber dem Prüfungsausschuss des Instituts 
für Maschinenbau nachzuweisen. 
 
Erfolgt der Nachweis nicht, ist ein Ablegen der 
Prüfungsleistungen ab dem 5. Fachsemester 
(gemäß Regelstudien- und Prüfungsplan) nicht 
mehr möglich. 
 
(2) Das Studium enthält ein praktisches Studien-
semester im 7. Semester. Dieses umfasst eine 
Vollzeitbeschäftigung von 12 Wochen und kann 
in studienrelevanten Unternehmen und Instituti-
onen absolviert werden. Über das Praktikum ist 
von den Studierenden ein Praxisbericht oder 
eine Präsentation anzufertigen. Die Bewertung 
erfolgt unbenotet. § 22 gilt entsprechend. Für 
den erfolgreichen Abschluss werden 18 Credits 
vergeben. 
 
(3) Voraussetzung für die Zulassung zum prakti-
schen Studiensemester ist der Nachweis des er-
folgreichen Abschlusses von mindestens 160 
Credits. der Modulprüfungen der Bachelorprü-
fung. Einzelfallentscheidungen trifft auf Antrag 
der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Das praktische Studiensemester kann auf 
schriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss 
im Ausland absolviert werden. 
 
(5) Sind Studierende wegen länger andauernder 
oder ständiger Krankheit oder einer Behinde-
rung oder einer Schwangerschaft nicht in der 
Lage, die Vollzeitbeschäftigung in der vorge-
schriebenen Form abzulegen, ist ihnen gemäß § 
11 durch den Prüfungsausschuss die Möglich-

keit einer Teilzeitregelung einzuräumen. § 19 gilt 

entsprechend.  
 
(6) Näheres regelt die Praktikumsordnung. 
 
 

§ 16 
Studiensemester im Ausland 

 
(1) Studiensemester im Ausland sind nicht vor-
gesehen, aber wünschenswert. 
 
(2) Vor Beginn des Auslandsstudiums ist zwi-
schen dem oder der Studierenden und einem o-
der einer Beauftragten des Prüfungsausschus-
ses und einem oder einer Lehrenden der Gast-
hochschule ein Learning Agreement über die 
Art, den Inhalt und den Umfang der für die An-
rechnung vorgesehenen Module zu erstellen. 
 

(3) Studierende, die im Auslandsstudium an der 
ausländischen Hochschule mindestens 25 Cre-
dits erwerben, erhalten ein komplettes Semester 
(im Umfang bis zu 30 Credits) anerkannt. Die so 
anerkannten Module werden mit „erfolgreich ab-
geschlossen“ bewertet. Eine Umrechnung der 
ausländischen Noten erfolgt nicht.  

 
 

§ 17 
Prüfungsvorleistungen 

 
(1) Eine Prüfungsvorleistung ist eine Vorausset-
zung für die Zulassung zu einer studienbeglei-
tenden Prüfungsleistung. Die studienbeglei-
tende Prüfungsleistung für ein Modul kann erst 
erbracht werden, wenn die als Prüfungsvorleis-
tung zu erbringende Leistung nachgewiesen ist.  
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsvorleistungen 
sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen 
und von den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt zu geben.  
 
(3) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
 
(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen 
können beliebig oft wiederholt werden. 
 
 

§ 18 
Arten von studienbegleitenden  

Prüfungsleistungen  
sowie Teilnahmenachweise 

 
(1) Folgende Arten von studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen sind möglich: 
 
1. Klausur (K) (Absatz 2) 
2. Mündliche Prüfung (M) (Absatz 3) 
3. Hausarbeit (H) (Absatz 4) 
4. Entwurf (E) (Absatz 5) 
5. Experimentelle Arbeit (EA) (Absatz 6) 
6. Wissenschaftliches Projekt (WP) (Absatz 7) 
7. Referat (R) (Absatz 8) 
8. Praxisbericht/Praktikumsbericht (PB)/Pra-

xisarbeit (PA) (Absatz 9) 
9. Präsentation (Prä) (Absatz 10) 
10. Gruppenpräsentation (GP) (Absatz 11) 
11. Projektbericht (Pro) (Absatz 12) 
12. Belegarbeit (BL) (Absatz 13) 
13. Einsendeaufgabe (EAg) (Absatz 14) 
14. Seminarbeitrag (SB) (Absatz 15) 
15. Leistungsnachweis (LN) (Absatz 16) 
16. Teilnahmenachweis (TN) (Absatz 19) 
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(2) In einer Klausur (K) sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit mit be-
grenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den 
geläufigen Methoden des Fachgebietes ein 
Problem erkennen und Wege zu einer Lösung 
finden können. Die Bearbeitungszeit einer Klau-
sur beträgt mindestens 60 Minuten, jedoch nicht 
mehr als 180 Minuten.  
 
(3) Durch mündliche Prüfungen (M) soll der oder 
die Studierende nachweisen, dass er oder sie 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einzuordnen vermag.  
Die mündliche Prüfung findet als Einzel- oder 
Gruppenprüfung statt, wobei bis zu 3 Studie-
rende eine Gruppe bilden können. Die Dauer der 
Prüfung beträgt für jeden oder jede Studierende 
mindestens 15 und maximal 30 Minuten. Die we-
sentlichen Inhalte der Prüfung und die Bewer-
tung der Prüfungsleistung sind in einem Proto-
koll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden und 
den Beisitzenden zu unterschreiben. Das Ergeb-
nis der Prüfung ist dem oder der Studierenden 
im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt 
zu geben. 
 
(4) Eine Hausarbeit (H) erfordert eine experi-
mentelle, empirische oder theoretische Bearbei-
tung einer Aufgabenstellung aus dem Fachge-
biet. Die Aufgabe für die Hausarbeit ist so zu 
stellen, dass diese innerhalb von vier bis acht 
Wochen bearbeitet werden kann. Die Studieren-
den können für das Thema und die Aufgaben-
stellung Vorschläge unterbreiten. Diese begrün-
den keinen Rechtsanspruch. In geeigneten Fäl-
len können die erarbeiteten Lösungen in einer 
für die berufliche Tätigkeit typischen Weise 
mündlich erläutert werden.  
Die Bearbeitungszeit kann bei überdurchschnitt-
licher Belastung der Studierenden durch andere 
Prüfungsleistungen auf schriftlichen Antrag an 
den Prüfungsausschuss einmalig bis um die 
Hälfte verlängert werden. 
Wird die Hausarbeit ohne einen vom Prüfungs-
ausschuss anerkannten Grund nicht fristgerecht 
eingereicht, gilt diese als mit „nicht ausreichend“ 
oder als mit „nicht erfolgreich abgeschlossen“ 
bewertet. Für die Wiederholung gilt § 23 entspre-
chend. 
 
(5) Ein Entwurf (E) umfasst die Bearbeitung ei-
ner fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in konzeptioneller und kon-
struktiver Hinsicht unter besonderer Berücksich-
tigung planerischer Aspekte sowie die Darstel-
lung und Erläuterung der erarbeiteten Lösungen 
in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen 
Weise. Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
 

(6) Eine experimentelle Arbeit (EA) umfasst ins-
besondere: 
- die theoretische Vorbereitung von Experi-

menten 
- den Aufbau und die Durchführung von Expe-

rimenten 
- die schriftliche Darstellung der Arbeits-

schritte, des Versuchsablaufs und der Er-
gebnisse der Experimente sowie deren kriti-
sche Würdigung. 

Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
(7) Durch Mitarbeit in einem wissenschaftlichen 
Projekt (WP) sollen Studierende nachweisen, 
dass sie zur selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeit und zur Teamarbeit befähigt sind. Der ei-
genständige Anteil an der Projektbearbeitung ist 
nachzuweisen. 
 
(8) Ein Referat (R) umfasst: 
- eine eigenständige und vertiefte schriftliche 

Auseinandersetzung mit einem Problem aus 
dem Arbeitszusammenhang der Lehrveran-
staltung unter Einbeziehung und Auswer-
tung einschlägiger Literatur sowie 

- die Darstellung der Arbeit und die Vermitt-
lung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in der anschließenden Diskussion. 

 
Die Aufgabe ist in der Weise zu stellen, dass sie 
in der Regel innerhalb eines Zeitraumes von ein 
bis zwei Wochen bearbeitet werden kann. 
 
(9) Mit dem Praxisbericht (PB) sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie in der Lage sind, 
innerhalb von 12 Wochen ein Thema zum Stu-
dienschwerpunkt des praktischen Studiense-
mesters selbstständig wissenschaftlich zu bear-
beiten. Die Studierenden werden bei der Erstel-
lung des Praxisberichtes durch den Betreuer des 
Unternehmens unterstützt.  
 
(10) Eine Präsentation (Prä) umfasst die Bear-
beitung einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung in konzeptioneller 
und konstruktiver Hinsicht, die mediengestützt 
vorgestellt, erläutert und verteidigt wird.  
 
(11) Eine Gruppenpräsentation (GP) umfasst die 
Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächer-
übergreifenden Aufgabenstellung in konzeptio-
neller und konstruktiver Hinsicht, die medienge-
stützt vorgestellt, erläutert und verteidigt wird. 
Durch die Mitarbeit sollen Studierende nachwei-
sen, dass sie zur selbstständigen wissenschaft-
lichen Arbeit und zur Teamarbeit befähigt sind. 
Die Gruppe ist auf 8 Studierende begrenzt. 
Diese Prüfungsleistung wird mit „erfolgreich ab-
geschlossen“ oder mit „nicht erfolgreich abge-
schlossen“ gewertet. 
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(12) Mit einem Projektbericht (Pro) wird ein Pro-
jekt abgeschlossen. Dieser umfasst die wissen-
schaftliche Analyse oder Bearbeitung eines Ge-
genstandes aus dem Bereich des Maschinen-
baus durch Methoden- und Theorieanwendung, 
Konzeptentwicklung, die Darstellung und Erläu-
terung der Projektergebnisse sowie Evaluation 
und Reflexion der Projektarbeit. 
Durch die Projektarbeit und den Projektbericht 
sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit 
und zur Teamarbeit fähig sind. Wird der Projekt-
bericht von mehreren Studierenden verfasst, so 
ist der eigenständige Anteil jedes einzelnen an 
der Projektbearbeitung nachzuweisen. 
 
(13) Eine Belegarbeit (BL) beinhaltet die ingeni-
eurmäßige Bearbeitung einer Aufgabenstellung 
aus dem Fachgebiet. Die Aufgabe für die Beleg-
arbeit ist so zu stellen, dass sie mit einem Zeit-
aufwand von ein bis zwei Wochen bearbeitet 
werden kann. 
 
(14) Die Aufgabenstellung der Einsendeaufga-
ben (EAg) wird von den Lehrenden der jeweili-
gen Lehrveranstaltungen formuliert. Studierende 
erhalten in der Regel jeweils 4 Fragenkomplexe, 
die auf max. 2 Seiten pro Frage zu beantworten 
sind. Die Fragen sind so zu stellen, dass sie in-
nerhalb von 4 bis 5 Wochen bearbeitet werden 
können. Diese Prüfungsleistung wird mit „erfolg-
reich abgeschlossen“ oder mit „nicht erfolgreich 
abgeschlossen“ bewertet. Absatz 4 gilt entspre-
chend. 
 
(15) Ein Seminarbeitrag (SB) weist die aktive 
Mitarbeit in einer Lehrveranstaltung über die 
mündliche Beteiligung hinaus durch Anfertigung 
eines (Rede)beitrags, Protokolls, Thesenpa-
piers, Anleitung einer praktischen Übung, Pos-
terpräsentation o. ä. nach. Die Bewertung erfolgt 
unbenotet gemäß § 22. 
 
 (16) Ein Leistungsnachweis (LN) setzt sich aus 
unterschiedlichen Teilleistungen zusammen, die 
in Form von schriftlichen oder mündlichen Tests, 
schriftlichen Ausarbeitungen, Referaten, Prä-
sentationen oder protokollierten praktischen 
Leistungen zu erbringen sind. Art, Umfang und 
Gewichtung der Teilleistungen werden vom je-
weiligen Prüfer spätestens in der ersten Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.  
Der Leistungsnachweis soll es ermöglichen, 
dass Studierende Prüfungsleistungen im Rah-
men von Lehrveranstaltungen eines Moduls 
kontinuierlich und auf verschiedene Art und 
Weise ablegen können. 
Ergebnisse der Prüfungsleistungen werden von 
der oder dem Lehrenden zu einer Note zusam-
mengefasst und dem Prüfungsamt übermittelt. 
 

(17) Die Aufgabenstellung für die Prüfungsleis-
tung wird von den Prüfenden festgelegt. Können 
sich diese nicht einigen, wird die Aufgabe durch 
den Prüfungsausschuss bestimmt.  
 
(18) Geeignete Arten von Prüfungsleistungen 
können auch in Form einer Gemeinschaftsarbeit 
zugelassen werden. Der Beitrag des oder der 
Einzelnen hat die an die Prüfung zu stellenden 
Anforderungen zu erfüllen sowie als individuelle 
Leistung aufgrund der Angabe von Abschnitten 
und Seitenzahlen oder anderer objektiver Krite-
rien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
zu sein. Die Gruppengrößen bei Gemeinschafts-
arbeiten ist auf acht Studierende begrenzt. 
 
(19) Ein Teilnahmenachweis (TN) dient der Kon-
trolle der regelmäßigen und aktiven Teilnahme 
an einer Lehrveranstaltung und somit als Nach-
weis für den erfolgreichen Abschluss des jewei-
ligen Moduls. Ein TN wird nicht benotet. Ein TN 
wird ausgehändigt, wenn die betreffende Lehr-
veranstaltung regelmäßig besucht wurde (mind. 
80% Anwesenheit). Bei darüber hinaus gehen-
den begründeten Fehlzeiten kann die oder der 
Lehrende das Erteilen des Teilnahmenachwei-
ses von der Erfüllung von Pflichten abhängig 
machen. Die aktive Teilnahme kann, je nach Mo-
dulbeschreibung, die Erbringung kleinerer Arbei-
ten, wie Protokolle, mündliche Kurzreferate und 
Gruppenarbeiten beinhalten. Teilnahmenach-
weise werden am Ende des Moduls durch den 
Lehrenden oder die Lehrende ausgestellt. Die 
Ausstellung eines Teilnahmenachweises kann 
verweigert werden, wenn die Leistungen den zu 
Beginn des Moduls definierten Anforderungen 
nicht entsprechen.  
§ 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
(20) Die Art und der Umfang der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen der einzelnen Mo-
dule bzw. die Teilnahmenachweise sind dem in 
der Anlage enthaltenen Regelstudien- und Prü-
fungsplan zu entnehmen.  
 
 

§ 19 
Nachteilsausgleich, 

Schutzfristen, 
Kompensationsmöglichkeiten 

 
(1) Sofern Studierende durch eine ärztliche Be-
scheinigung glaubhaft machen, dass sie wegen 
länger andauernder oder ständiger Krankheit, ei-
ner Behinderung oder einer Schwangerschaft 
nicht in der Lage sind, die Prüfungsleistung ganz 
oder teilweise in der vorgeschriebenen Art oder 
Frist abzulegen, ist ihnen durch den Prüfungs-
ausschuss die Möglichkeit einzuräumen, die Be-
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arbeitungszeit der Prüfungsleistung zu verlän-
gern oder gleichwertige Prüfungsleistungen zu 
erbringen.  
 
(2) Die Schutzbestimmungen entsprechend des 
Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Ar-
beit, in der Ausbildung und im Studium (Mutter-
schutzgesetz) sowie dem Gesetz zum Eltern-
geld und zur Elternzeit (Elterngeld- und Eltern-
zeitgesetz) sind bei der Anwendung dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung, insbesondere bei 
der Berechnung von Fristen, zweckentspre-
chend zu berücksichtigen und deren Inan-
spruchnahme zu ermöglichen. Sachentschei-
dungen sind durch den Prüfungsausschuss her-
beizuführen. 
Studierende, die wegen familiärer Verpflichtun-
gen beurlaubt worden sind, können während der 
Beurlaubung freiwillig Studien- und Prüfungs-
leistungen erbringen. Auf schriftlichen, an den 
Prüfungsausschuss gerichteten Antrag, ist die 
Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung während des Beurlaubungszeit-
raumes möglich. 
 
(3) Für Studierende mit Sorgeaufgaben sollen 
Möglichkeiten zur Kompensation geschaffen 
werden. Eine Sorgeaufgabe liegt insbesondere 
bei Studierenden mit Kindern unter 18 Jahren 
vor und bei Studierenden, die für Angehörige o-
der andere nahestehende Personen Pflegeauf-
gaben wahrnehmen. Die Mitwirkung des oder 
der Studierenden an der Pflege ist durch eine 
Bescheinigung des Arztes/Pflegedienstes nach-
zuweisen. 
 
(4) Für Studierende nach den Absätzen 1 bis 3 
stehen unter Beibehaltung der inhaltlichen An-
forderungen an die Prüfungsleistungen Möglich-
keiten des Nachteilsausgleiches zur Verfügung. 
Als Nachweis dient der Pass zur Kompensation 
besonderer Belastungen (KomPass). Näheres 
regelt die Ordnung zur Kompensation besonde-
rer Belastungen Studierender an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. 
 
 

§ 20 
Öffentlichkeit von mündlichen  

Prüfungen 
 

Studierende, die die jeweilige Prüfungsleistung 
noch nicht erfolgreich absolviert haben, können 
als Zuhörer oder Zuhörerinnen bei mündlichen 
Prüfungen (§ 18 Absatz 3) zugelassen werden, 
sofern sie nicht selbst zu dieser Prüfungsleis-
tung angemeldet sind. Dies erstreckt sich nicht 
auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses an die Studierenden. Auf An-
trag eines oder einer zu prüfenden Studierenden 

an den Prüfenden oder die Prüfende sind die Zu-
hörer und Zuhörerinnen nach Satz 1 auszu-
schließen. 

 
 

§ 21 
Anmeldung zu studienbegleitenden  

Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Anmeldung zu den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen setzt die Immatrikulation an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal voraus. 
 
(2) Studierende sind zu den im Regelstudien- 
und Prüfungsplan ausgewiesenen Prüfungsleis-
tungen der Pflichtmodule im aktuellen Fachse-
mester automatisch zur Prüfung angemeldet. 
Die möglichen Prüfungsarten in jedem Modul 
werden durch den geltenden Regelstudien- und 
Prüfungsplan vorgegeben. Studierende, die 
diese Prüfungsleistung noch nicht ablegen 
möchten, müssen bis eine Woche vor dem je-
weiligen Prüfungstermin ihren Rücktritt über den 
Online-Studierendenservice erklären. Absatz 4 
gilt entsprechend. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 müssen sich die 
Studierenden selbst zu Nach- und Wiederho-
lungsprüfungen, Prüfungen in Wahlpflichtmodu-
len bzw. Wahlmodulen über den Online-Studie-
rendenservice anmelden.  
Ein Rücktritt ist bis eine Woche vor dem jeweili-
gen Prüfungstermin über den Online-Studieren-
denservice zu erklären.  
 
(4) Erfolgt kein Rücktritt und wird die entspre-
chende Prüfungsleistung nicht abgelegt, gilt 
diese als abgelegt und „nicht bestanden“. 
Im Falle des Rücktritts hat die Anmeldung zu ei-
nem späteren Prüfungstermin von dem oder der 
Studierenden erneut über den Online-Studieren-
denservice zu erfolgen. 
 
(5) Bei Nichteinhaltung der Meldefrist ist eine Zu-
lassung zur Prüfungsleistung ausgeschlossen, 
sofern nicht der Prüfungsausschuss auf schriftli-
chen Antrag des oder der Studierenden Abwei-
chendes beschließt. 
 
(6) Die Anmeldung und damit die Zulassung zu 
einer Prüfungsleistung ist zu versagen, wenn: 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt 

sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Prüfungsleistung endgültig „nicht bestan-

den" wurde oder endgültig als „nicht bestan-
den" gilt.  

Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Die Versagung der Zulassung erfolgt 
schriftlich gemäß § 38. 
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§ 22 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Modulnoten 

 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden bewertet. Bei schriftlichen Prü-
fungsleistungen soll die Bewertung spätestens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung über 
das Online-Portal der Hochschule unter Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben werden. 
 
(2) Zur Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

Note   

1 sehr gut eine hervorragende Leistung 

2 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 
liegt 

3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
Wenn Prüfungsleistungen nicht benotet werden sollen, dann erfolgt die Bewertung mit „erfolgreich ab-
geschlossen“ oder „nicht erfolgreich abgeschlossen“.  
Die Art der Bewertung ist dem anliegenden Regelstudien- und Prüfungsplan zu entnehmen. 
 
(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist. 
Wird die Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn alle Bewertungen 
mindestens "ausreichend" sind. In diesem Fall ist die Note der Prüfungsleistung das auf eine Dezimal-
stelle hinter dem Komma abgeschnittene arithmetische Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Ein-
zelnoten; abweichend von der Festlegung in Absatz 2. 
Eine unbenotete Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit „erfolgreich abgeschlossen“ bewertet 
wurde. Wird die unbenotete Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, 
wenn alle Bewertungen mit „erfolgreich abgeschlossen" erfolgten. 
 
(4) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Prüfungsleistungen mindestens mit "aus-
reichend" bewertet worden sind.  
Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so entspricht die Modulnote der Note der 
Prüfungsleistung. 
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ist die Modulnote das auf eine Dezimal-
stelle hinter dem Komma abgeschnittene, gegebenenfalls gewichtete, arithmetische Mittel der Noten 
der Prüfungsleistungen im Modul; abweichend von der Festlegung in Absatz 2.  
Die Gewichtungen für die einzelnen Module sind gegebenenfalls dem anliegenden Regelstudien- und 
Prüfungsplan zu entnehmen bzw. diese ergeben sich aus dem Verhältnis der Creditanteile des entspre-
chenden Moduls. 
Eine Modulprüfung ist auch bestanden, wenn alle erforderlichen unbenoteten Prüfungsleistungen mit 
„erfolgreich abgeschlossen“ bewertet wurden.  
 
(5) Bei der Bildung einer Note nach dem Durchschnitt wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Das Prädikat lautet: 
 

Bei einer Durchschnittsnote  Prädikat 

bis einschließlich 1,5 sehr gut 

von 1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

von 2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

von 3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend 

ab 4,1 nicht ausreichend 
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§ 23 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden 
wurden oder als nicht bestanden gelten, können 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist 
nur innerhalb von 12 Monaten nach der Mittei-
lung über das Nichtbestehen der Prüfungsleis-
tung über das Online-Portal der Hochschule un-
ter Beachtung des Datenschutzes zulässig, so-
fern nicht dem oder der Studierenden wegen 
besonderer, von ihm oder ihr nicht zu vertreten-
der Gründe eine Nachfrist gewährt wurde. Für 
die Bewertung gilt § 22 entsprechend. 
Bei Fristüberschreitung wird die Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend“ bzw. mit „nicht er-
folgreich abgeschlossen“ bewertet und gilt so-
mit als nicht bestanden. § 31 Absatz 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(2) Eine zweite Wiederholung einer Prüfungs-
leistung kann in begründeten Ausnahmefällen 
und sofern die notwendige Erfolgsaussicht für 
das Bestehen der Prüfung gegeben ist, in der 
Regel zum jeweils nächsten regulären Prü-
fungstermin zugelassen werden. Auf Antrag 
des oder der Studierenden kann der Prüfungs-
ausschuss einvernehmlich mit dem oder der 
Prüfenden einen früheren Prüfungstermin be-
stimmen. Eine zweite Wiederholung ist nur für 
maximal 4 Prüfungsleistungen während des ge-
samten Studiums zulässig.  
 
(3) Die Durchführung einer zweiten Wiederho-
lung einer Prüfungsleistung ist von dem oder 
der Studierenden nach der Mitteilung über das 
Nichtbestehen der ersten Wiederholung der 
Prüfungsleistung bis zu Beginn der nächsten 
Prüfungsperiode schriftlich beim Prüfungsaus-
schuss zu beantragen und zu begründen.  
 
(4) Als Ausnahmefall im Sinne von Absatz 2 gel-
ten außergewöhnliche Belastungen oder ge-
sundheitliche Einschränkungen des oder der 
Studierenden, wenn diese Ursachen für das 
Nichtbestehen der ersten Wiederholung einer 
Prüfungsleistung waren.  
 
(5) Für die Bewertung einer erfolgreich bestan-
denen zweiten Wiederholungsprüfung gilt § 22 
entsprechend. 
 
(6) Im gleichen oder vergleichbaren Studien-
gang an einer anderen Hochschule im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes erfolglos un-
ternommene Versuche, eine Prüfungs-leistung 
abzulegen, sind auf die Wiederho-lungsmög-
lichkeiten anzurechnen. 
 
(7) Die Wiederholung einer bestandenen Prü-
fungsleistung ist nicht zulässig.  

 
 

§ 24 
Freiversuch 

 
Ein Freiversuch findet nicht statt. 
 
 

§ 25 
Zusatzprüfungen 

 
(1) Studierende können auch in weiteren als 
den im anliegenden Regelstudien- und Prü-
fungsplan vorgeschriebenen Modulen Prüfun-
gen ablegen.  
 
(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf 
Antrag des oder der Studierenden in einer Be-
scheinigung aufgenommen. Bei der Errech-
nung von Durchschnittsnoten und der Festset-
zung der Gesamtnote werden die Ergebnisse 
von Zusatzprüfungen nicht einbezogen. 
 
 

III. Bachelor-Abschluss 
 

§ 26 
Festlegung des Themas 

der Bachelor-Arbeit 
 

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine selbstständige 
wissenschaftliche Arbeit, die in schriftlicher 
Form einzureichen und zu verteidigen ist. Die 
Bachelor-Arbeit soll zeigen, dass die Studieren-
den in der Lage sind, innerhalb einer vorgege-
benen Frist eine Aufgabenstellung aus dem 
Fachgebiet selbstständig wissenschaftlich zu 
bearbeiten. Das Thema und die Aufgabenstel-
lung der Bachelor-Arbeit müssen dem Prü-
fungszweck und der Bearbeitungszeit entspre-
chen.  
Die Festlegung des Themas hat so rechtzeitig 
zu erfolgen, dass die Bachelor-Arbeit mit dem 
Kolloquium innerhalb der Regelstudienzeit ab-
geschlossen werden kann.  
Die Bachelor-Arbeit ist in deutscher Sprache 
anzufertigen und kann nach Rücksprache mit 
dem oder der Erstprüfenden in englischer Spra-
che angefertigt werden. Andere Sprachen sind 
auf Antrag an den Prüfungsausschuss und nur 
mit Genehmigung möglich. Der Antrag begrün-
det keinen Rechtsanspruch. 
 
(2) Den Studierenden soll Gelegenheit gegeben 
werden, für das Thema und die Aufgabenstel-
lung der Bachelor-Arbeit Vorschläge zu unter-
breiten. Dem Vorschlag des oder der Studieren-
den soll nach Möglichkeit entsprochen werden. 
Er begründet keinen Rechtsanspruch. 
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Auf Antrag gewährleistet der Prüfungsaus-
schuss, dass Studierende rechtzeitig ein 
Thema erhalten. 
 
(3) Das Thema wird von dem oder von der Erst-
prüfenden in Abstimmung mit dem oder der Stu-
dierenden in der Regel zu Beginn des 7. Se-
mesters festgelegt. Mit der Festlegung wird der 
oder die Zweitprüfende bestellt. Während der 
Anfertigung der Arbeit werden die Studierenden 
von dem oder von der Erstprüfenden betreut. 
Die Angaben über das Thema, die Prüfenden 
und die Bearbeitungszeit sind aktenkundig zu 
machen. 
 
(4) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann von je-
dem Professor und jeder Professorin des Fach-
bereiches festgelegt werden. Mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses gilt dies auch für 
Professoren und Professorinnen, die nicht Mit-
glied dieses Fachbereiches sind. Es kann auch 
von anderen zur Prüfung Befugten nach § 13 
Absatz 1 festgelegt werden; in diesem Fall 
muss in der Regel der oder die zweite Prüfende 
ein Professor oder eine Professorin des Fach-
bereiches sein. Einzelfallentscheidungen trifft 
der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Die Bachelor-Arbeit kann in Form einer Ge-
meinschaftsarbeit angefertigt werden. Der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Einzelbeitrag 
hat aufgrund der Angabe von Abschnitten und 
Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar zu 
sein und den Anforderungen nach Absatz 1 zu 
entsprechen. Die Gruppe ist auf bis zu 3 Studie-
rende begrenzt.  

 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Bachelor-Arbeit sind so zu begrenzen, dass die 
Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. 
Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit be-
trägt 10 Wochen.  
Die Bearbeitungszeit kann, auch beim Vorlie-
gen mehrerer Gründe, maximal um 10 Wochen 
verlängert werden. 
Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit kann 
gewährt werden: 
1. bei einer durch eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung nachgewiesenen Krankheit des 
oder der Studierenden, um die Dauer der 
Krankheit, maximal um 10 Wochen, 

2. bei einer durch den KomPass gemäß § 19 
nachgewiesenen besonderen Belastung 
des oder der Studierenden, maximal um 10 
Wochen, 

3. im Einzelfall und mit schriftlicher Zustim-
mung des oder der Erstprüfenden aus Grün-
den, die der oder die Studierende nicht zu 
vertreten hat, maximal um 10 Wochen. 

Der schriftliche Antrag zur Verlängerung der 
Bearbeitungszeit ist durch den oder die Studie-
rende spätestens vor Ablauf der Bearbeitungs-
zeit beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
Ein wegen zu langer Krankheit abgebrochener 
Versuch ist nicht auf die Wiederholungsmög-
lichkeiten anzurechnen.  
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 
Satz 2 zurückgegeben werden. 
Das neue Thema der Bachelor-Arbeit wird in 
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von 
drei Monaten, festgelegt. 

 
 

§ 27 
Anmeldung und Zulassung zur  

Bachelor-Arbeit 
 
(1) Die Studierenden haben die Bachelor-Arbeit 
schriftlich beim Prüfungsausschuss anzumel-
den. Der Anmeldung sind beizufügen: 
-  ein Themenvorschlag,  
-  die Namen der Prüfenden und deren Be-

stätigung durch Unterschrift 
-  gegebenenfalls ein Antrag auf Bearbeitung 

des Themas als Gemeinschaftsarbeit. 
Der Prüfungsausschuss entscheidet über die 
Zulassung zur Bachelor-Arbeit. 
 
(2) Zur Bachelor-Arbeit wird nur zugelassen, 
wer an der Hochschule Magdeburg-Stendal im 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im-
matrikuliert ist und nachweislich mindestens 
170 Credits erworben und alle Modulprüfungen 
aus den ersten vier Semestern bestanden hat. 

 
 

§ 28 
Abgabe und Bewertung 

der Bachelor-Arbeit 
 
(1) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit haben 
die Studierenden schriftlich zu versichern, dass 
sie die Arbeit – bei einer Gemeinschaftsarbeit 
den entsprechend gekennzeichneten Anteil der 
Arbeit – selbstständig verfasst, keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt haben und die Arbeit nicht bereits als Ab-
schluss-Arbeit in einem anderen Bachelor-Stu-
diengang als Bachelor-Arbeit bewertet wurde.  
 
(2) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß im Ser-
vicebüro des Fachbereiches Ingenieurwissen-
schaften und Industriedesign einzureichen, wo-
bei ein Exemplar in gedruckter Form und zu-
sätzlich ein Exemplare als Word- oder PDF-Da-
tei auf CD bzw. DVD gespeichert abzugeben 
sind. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 
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Eine entsprechende Erklärung zur Archivierung 
und Veröffentlichung der Bachelor-Arbeit ist 
beizulegen. Näheres regelt die Satzung zur Ar-
chivierung und Veröffentlichung von studenti-
schen Abschlussarbeiten an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal. 
Wird die Bachelor-Arbeit ohne einen vom Prü-
fungsausschuss anerkannten Grund nicht frist-
gemäß eingereicht, gilt diese als mit „nicht aus-
reichend“ bewertet. Für die Wiederholung gilt § 
23 entsprechend.  
 
(3) Die Bachelor-Arbeit ist von mindestens  
2 Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. 
Das Ergebnis soll innerhalb von vier Wochen 
nach Abgabe der Bachelor-Arbeit vorliegen.  
§ 22 gilt entsprechend. 
 
(4) Für die erfolgreich bestandene Bachelor-Ar-
beit mit dem Kolloquium werden 12 Credits ver-
geben. 
 
(5) Die Modulnote wird zu 75 % aus der Note 
der Bachelor-Arbeit und zu 25 % aus der Note 
für das Kolloquium gebildet.  
 
 

§ 29 
Kolloquium zur Bachelor-Arbeit 

 
(1) Im Kolloquium zur Bachelor-Arbeit haben 
Studierende nachzuweisen, dass sie in der 
Lage sind, die Arbeitsergebnisse aus der 
selbstständigen wissenschaftlichen Bearbei-
tung eines Fachgebietes in einem Fachge-
spräch zu verteidigen. 
 
(2) Bedingungen für die Zulassung zum Kollo-
quium sind das Bestehen aller Modulprüfungen 
und die Bewertung der Bachelor-Arbeit durch 
die Prüfenden mit mindestens “ausreichend”. 
 
(3) Das Kolloquium wird als Einzel- oder Grup-
penprüfung von den Prüfenden der Bachelor-
Arbeit durchgeführt. Der Prüfungsausschuss 
kann weitere Prüfende bestellen. Die Dauer des 
Kolloquiums beträgt für jeden Studierenden o-
der jede Studierende in der Regel 45 Minuten, 
jedoch nicht mehr als 60 Minuten. Für die Be-
wertung des Kolloquiums gilt § 22 entspre-
chend. Das Kolloquium ist in der Regel öffent-
lich. Auf Antrag des oder der zu prüfenden Stu-
dierenden an den Prüfenden oder die Prüfende 
ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
§ 20 gilt entsprechend. 
 
(4) Die wesentlichen Inhalte der Prüfung und 
die Bewertung der Prüfungsleistung sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prü-
fenden und den Beisitzenden zu unterschrei-
ben. Das Ergebnis der Prüfung ist dem oder der 

Studierenden im Anschluss an die mündliche 
Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Das Kolloquium ist bestanden, wenn es von 
den Prüfenden mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurde. Bei einer Bewertung mit „nicht 
ausreichend“ richtet sich die Wiederholung 
nach den Bestimmungen des § 30. Im Übrigen 
gilt der § 28 Absätze 4 und 5 entsprechend.  
 
 

§ 30 
Wiederholung der Bachelor-Arbeit und 
des Kolloquiums zur Bachelor-Arbeit 

 
(1) Die Bachelor-Arbeit kann, wenn diese mit 
„nicht ausreichend” bewertet wurde oder als mit 
„nicht ausreichend” bewertet gilt, einmal wie-
derholt werden, wobei das neue Thema in der 
Regel innerhalb von 12 Monaten festgelegt sein 
muss.  
 
(2) Eine Rückgabe des Themas bei einer Wie-
derholung der Bachelor-Arbeit ist nur zulässig, 
wenn von dieser Möglichkeit nicht bereits bei 
der ersten Arbeit Gebrauch gemacht wurde. 
Das neue Thema der Bachelor-Arbeit wird in 
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von 
drei Monaten, festgelegt.  
 
(3) Eine zweite Wiederholung ist nicht zulässig. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Ba-
chelor-Arbeit ist ausgeschlossen. 
 
(5) Das Kolloquium zur Bachelor-Arbeit kann, 
wenn es mit „nicht ausreichend” bewertet wurde 
oder als mit „nicht ausreichend” bewertet gilt, 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist 
in der Regel innerhalb von 4 Wochen durchzu-
führen. 
 
(6) Eine zweite Wiederholung des Kolloquiums 
zur Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig. 
 
(7) Die Wiederholung eines bestandenen Kollo-
quiums zur Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 31 
Gesamtergebnis der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn 
alle studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
der Pflicht- und Wahlpflichtmodule und die Ba-
chelor-Arbeit mit dem Kolloquium mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertet wurden. 
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(2) Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung er-
rechnet sich aus dem gegebenenfalls gewichte-
ten Durchschnitt der Noten für die Modulprüfun-
gen und der Modul-Note der Bachelor-Arbeit mit 
dem Kolloquium; abweichend von der Festle-
gung in § 22 Absatz 2, wobei die Modulnote der 
Bachelor-Arbeit mit dem Kolloquium dreifach 
gewichtet wird. § 22 Absatz 5 gilt entsprechend. 
Die Gewichtungen für die einzelnen Module 
(einschließlich der Bachelor-Arbeit) sind dem 
anliegenden Regelstudien- und Prüfungsplan 
zu entnehmen. Sie ergeben sich aus dem Ver-
hältnis der Creditanteile der entsprechenden 
Module. 
 
(3) Ist der Durchschnitt der gebildeten Gesamt-
note besser als 1,3, wird das Prädikat 
 

„mit Auszeichnung bestanden” 
 
erteilt. 
 
(4) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht be-
standen, wenn eine studienbegleitende Prü-
fungsleistung oder die Bachelor-Arbeit mit dem 
Kolloquium mit „nicht ausreichend” bewertet 
wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet 
gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht 
mehr besteht.  
 
(5) Die deutsche Gesamtnote wird mit einer 
Notenverteilungsskala zur relativen Einordnung 
der Gesamtnote entsprechend den Vorgaben 
des ECTS Leitfadens 2015 versehen. 

 
 

§ 32 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

 
(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist 
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis 
enthält die Module und die entsprechenden Mo-
dulnoten und trägt das Datum des Tages, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist. Es ist von dem oder der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und von dem Dekan 
oder der Dekanin des Fachbereiches zu unter-
schreiben und mit dem Siegel der Hochschule 
Magdeburg-Stendal zu versehen. 
 
(2) Mit dem Zeugnis erhalten die Studierenden 
ein Diploma Supplement. 
 
(3) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden o-
der gilt diese als nicht bestanden, so erteilt das 
Prüfungsamt in Abstimmung mit dem Prüfungs-
ausschuss dem oder der Studierenden hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang Prüfungsleistungen wiederholt 

werden können. Der Bescheid über eine end-
gültig nicht bestandene Bachelor-Prüfung ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(4) Verlassen Studierende die Hochschule oder 
wechseln sie den Studiengang, so wird ihnen 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungsleistungen und de-
ren Bewertung enthält.  
 
 

§ 33 
Urkunde 

 
(1) Mit dem Zeugnis erhalten die Studierenden 
die Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 
Darin wird die Verleihung des Bachelor-Grades 
beurkundet. 
 
(2) Die Urkunde wird von dem Dekan oder der 
Dekanin des Fachbereiches und von dem Rek-
tor oder der Rektorin der Hochschule Magde-
burg-Stendal unterzeichnet sowie mit dem Sie-
gel der Hochschule Magdeburg-Stendal verse-
hen.  
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 34 
Einsicht in die Prüfungsakten  

 
Studierenden wird auf schriftlichen Antrag beim 
Prüfungsausschuss nach Abschluss jeder Mo-
dulprüfung sowie der Bachelor-Arbeit mit dem 
Kolloquium, jeweils binnen einer Ausschluss-
frist von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses, Einsicht in die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Bewertun-
gen der Prüfenden und in die Prüfungsproto-
kolle gewährt. 
Vorlesungsfreie Zeiten werden hierbei nicht be-
rücksichtigt. 
 
 

§ 35 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine studienbegleitende Prüfungsleistung 
ist mit „nicht ausreichend“ / „nicht erfolgreich ab-
geschlossen“ zu bewerten bzw. gilt als mit 
„nicht ausreichend“ / „nicht erfolgreich abge-
schlossen“ bewertet, wenn der oder die Studie-
rende ohne triftigen Grund: 
 
- zu einem für ihn oder sie bindenden Prü-

fungstermin nicht erscheint, 
- nach Beginn einer Prüfung von der Prüfung 

zurücktritt, 
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- die Wiederholung einer Prüfungsleistung 
innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht 
durchführt. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachten Gründe sind dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen 
und glaubhaft zu machen. Erfolgt dieses nicht, 
ist die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
/ „nicht erfolgreich abgeschlossen“ zu bewer-
ten. Bei Krankheit ist eine ärztliche Bescheini-
gung und in Zweifelsfällen ein amtsärztliches 
Attest vorzulegen. Soweit die Einhaltung von 
Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, 
die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe 
für das Versäumnis von Prüfungen und die Ein-
haltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsar-
beiten betroffen sind, steht die Krankheit eines 
von ihm oder ihr zu versorgenden Kindes der 
Krankheit des oder der Studierenden gleich. Bei 
Anerkennung der Gründe ist die Prüfungsleis-
tung zum nächsten regulären Prüfungstermin 
zu erbringen, sofern der Prüfungsausschuss 
nicht eine hiervon abweichende Regelung be-
schließt. 
 
(3) Versucht der oder die Studierende, das Er-
gebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ / „nicht 
erfolgreich abgeschlossen“ zu bewerten bzw. 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht ausreichend“/“nicht erfolgreich abge-
schlossen“ bewertet. Wer den ordnungsgemä-
ßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann 
durch den Prüfenden oder die Prüfende oder 
den Aufsichtsführenden oder die Aufsichtfüh-
rende von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden. In diesem Falle ist die 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ / „nicht 
erfolgreich abgeschlossen“ zu bewerten. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungs-
ausschuss den Studierenden oder die Studie-
rende von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen. 
 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabe-
termin aus von dem oder der zu prüfenden Stu-
dierenden zu vertretenden Gründen nicht ein-
gehalten, so gilt diese als mit „nicht ausrei-
chend“ / „nicht erfolgreich abgeschlossen“ be-
wertet. Absatz 2 gilt entsprechend.  
 
 

§ 36 
Ungültigkeit der Prüfungsleistungen 

 
(1) Hat ein Studierender oder eine Studierende 
bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs-
ausschuss die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass hierüber eine Täuschung beabsich-
tigt war, und wird die Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Haben Studierende die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 
(3) Den betreffenden Studierenden ist vor einer 
Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit vor dem Prüfungsausschuss zu 
geben.  
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und 
durch ein richtiges Zeugnis oder eine Beschei-
nigung nach § 32 zu ersetzen. Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

 
 

§ 37 
Entscheidungen,  

Widerspruchsverfahren 
 
(1) Alle Entscheidungen, die nach dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung getroffen werden 
und einen Verwaltungsakt darstellen, sind 
schriftlich zu begründen, mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und gemäß  
§ 41 VwVfG bekannt zu geben. Gegen die Ent-
scheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides Widerspruch beim 
Prüfungsausschuss eingelegt werden.  
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Bewertung richtet, leitet der Prü-
fungsausschuss den Widerspruch den betref-
fenden Prüfenden zur Überprüfung zu. Wird die 
Bewertung antragsgemäß verändert, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. An-
dernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die 
Entscheidung nur darauf, ob 
 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß 

durchgeführt worden ist, 
2. der oder die Prüfende von einem unzutref-

fenden Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze 

beachtet worden sind, 
4. sich der oder die Prüfende von sachfrem-

den Erwägungen hat leiten lassen.  
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Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch 
nicht ab, leitet er diesen dem Fachbereichsrat 
zur Entscheidung zu.  
 
(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines 
Monats abschließend entschieden werden. 
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, be-
scheidet der Rektor oder die Rektorin den Wi-
derspruchsführer oder die Widerspruchs-führe-
rin.  
 
 

§ 38 
Hochschulöffentliche  

Bekanntmachungen des  
Prüfungsausschusses 

 
Entscheidungen und andere nach dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung zu beschließende 
Maßnahmen, insbesondere die Zulassung zur 
Prüfung, die Versagung der Zulassung, die 
Melde- und die Prüfungstermine und –fristen 
sowie die Prüfungsergebnisse werden hoch-
schulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt 
gegeben. Dabei sind datenschutzrechtliche 
Bestimmungen zu beachten.  
 
 

§ 39 
Übergangsbestimmungen 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Wintersemester 
2019/20 das Studium beginnen. 
 
 

§ 40 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt nach 
ihrer Genehmigung durch die Rektorin am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Hochschule Magdeburg-Stendal in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des 
Fachbereichsrates des Fachbereiches Ingeni-
eurwissenschaften und Industriedesign vom  
20.02.2019 und des Senates der Hochschule 
Magdeburg-Stendal vom 04.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
Die Rektorin 

 
 
 

Legende zum Regelstudien- und Prüfungsplan: 
A = Art der Lehrveranstaltung 
SWS = Semesterwochenstunden 
V = Vorlesung 
sV = Seminaristische Vorlesungen 
S = Seminar 
Ü = Übung 
Ko = Kolloquium 
LP = Laborpraktika 
P = Projekte 
 
PVL = Prüfungsvorleistung  
 (wird im Fachbereich abgeprüft) 
PL  = Prüfungsleistung 
C  = Credits 
K = Klausur 
M = Mündliche Prüfung 
H = Hausarbeit 
EA = Experimentelle Arbeit 
WP = Wissenschaftliches Projekt 
R = Referat 
PB = Praktikumsbericht/Praxisbericht 

PA = Praxisarbeit 
Prä = Präsentation 
GP = Gruppenpräsentation 
Pro = Projektbericht 
LN = Leistungsnachweis 
BL = Belegarbeit 
TN = Teilnahmenachweis 
/ = oder; die Art der PL wird zu Beginn 

des Moduls bekannt gegeben  
(z. B. M/K = Mündliche Prüfung oder 
Klausur) 

, = und (z. B. V,Ü = Vorlesung und 
Übung) 

*  = Die Bewertung dieser Prüfungsleis-
tungen erfolgt unbenotet (§ 22 gilt 
entsprechend) 

Sem.  = Semester 
 
PL mit Zeitangaben, z. B. 
M60 = Mündliche Prüfung, 60 Minuten 
K60 = Klausur, 60 Minuten 

BA = Bachelor-Arbeit 
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Anlage 1 
Regelstudien- und Prüfungsplan Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 

Nr. Pflichtmodule 1. Semester 2. Semester 3. Semester  (1. – 3. S.) 

  A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C SWS C 

1.1 Mathematisch-Physikalische Grund-
lagen 1 

 10   10           10 10 

 Mathematisch-Physikalische Grundla-
gen 1 

6V,3Ü   LN              

 Labor Mathematisch-Physikalische 
Grundlagen 1 

1LP  EA               

                   

1.2  Grundlagen Maschinenbau und Elekt-
rotechnik  

 9   10           9 10 

 Grundlagen Maschinenbau und Elektro-
technik 

4V,4Ü   LN              

 Labor Grundlagen Maschinenbau und 
Elektrotechnik 

1LP  EA               

                   

                   

1.3 Wissenschaftliches Projekt 2V,1P 3  WP 5           3 5 

                   

1.4. Wirtschaftliche Grundlagen 4V,1Ü 5  K120 5           5 5 

                   

2.1 Mathematisch-Physikalische Grund-
lagen 2 

      10   10      10 10 

 Mathematisch-Physikalische Grundla-
gen 2 

     6V,3Ü   LN         

 Labor Mathematisch-Physikalische 
Grundlagen 2 

     1LP  EA          

                   

2.2 Informatik 1      3V,2Ü 5 LN K90 5      5 5 

                   

2.3 Technische Mechanik       3V,2Ü 5  K90 5      5 5 

                   

2.4  Finanzierung und Investition      3V, 
1Ü  

4  K120 5      4 5 

2.5 Rechnungswesen 1      3V, 
1Ü  

4  K120 5      4 5 
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Nr. Pflichtmodule 1. Semester 2. Semester 3. Semester  (1. – 3. 

Sem.) 

  A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C SWS C 

3.1 Mathematisch-Physikalische Grund-
lagen 3 

           6   6 6 6 

 Mathematisch-Physikalische Grundla-
gen 3 

          4V,1Ü   LN    

 Labor Mathematisch-Physikalische 
Grundlagen 3 

          1LP  EA     

                   

3.2  Informatik 2           2V,3P 5 LN K90 5 5 5 

                   

3.3 Produktion und Marketing           4V,1Ü 5  K90 5 5 5 

                   

3.4 Führung und Management           3V,1Ü 4  K90 4 4 4 

                   

3.5  Rechtsgrundlagen            4V 4  K120 5 4 5 

                   

3.6 Rechnungswesen 2           3V,1Ü 4  K120 5 4 5 

                   

                   

                   

  Pflichtmodule 1. – 3. Sem.  27   30  28   30  28   30 83 90 

 
 
 

Nr. Pflichtmodule 4. Semester 5. Semester 6. Semester  (4.–6. Sem.) 

  A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C SWS C 

4.1 Internationales Management  4  H/R/
W/P 

5           4 5 

 Internationales Marketing 2V                 

 Rechnungslegung 2V                 

4.2  Produktionsmanagement 4V 4  K90 5           4 5 

                   

4.3  Controlling 4V 4  R/K90 5           4 5 

                   

 Zwischensumme Pflichtmodule (4.- 6. 
Sem.): 

 12   15           12 15 
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Vertiefungsrichtung Maschinenbau 
 

Nr. Pflichtmodule 4. Semester 5. Semester 6. Semester  (4.–6. Sem.) 

  A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C SWS C 

4.4 Fertigungstechnik 3V, 1Ü 4  K90 5           4 5 

                   

4.5 Antriebstechnik 3V, 1Ü 4  K90 5           4 5 

                   

4.6 CAD 4Ü 4  K90 5           4 5 

                   

5. Interdisziplinäres Projekt (entweder im 
5. Semester oder im 6. Semester) 

     (2P) (2)  (Pro) (5) (2P) (2)  (Pro, 
Prä) 

(5) 2 5 

6.  Wahlpflichtmodule*                   

 techn. Wahlpflichtmodul 1       *  * 5  *  * 5   

 techn. Wahlpflichtmodul 2       *  * 5  *  * 5   

 nichttechn. Wahlpflichtmodul 3       *  * 5  *  * 5   

 nichttechn. Wahlpflichtmodul 4       *  * 5  *  * 5   

 techn. oder nichttechn. Wahlpflichtmodul 5       *  * 5  *  * 5   

 techn. oder nichttechn. Wahlpflichtmodul 6 
(entweder im 5. Semester oder im 6. 
Semester) 

      (*)  * (5)  (*)  * (5)   

  Wahlpflichtmodule (5. – 6. Sem.) *        (21-
31) 

  (25/ 
30) 

 (24-
25) 

  (30/ 
25) 

45 - 
56 

55 

 Zwischensumme Pflicht- und Wahl-
pflichtmodule VT MB (4. – 6. Sem.) 

 12   15  (21-
33) 

  30  (26-
25) 

  30 59 - 
70 

75 

  Pflicht- und Wahlpflichtmodule  
(4. – 6. Sem.) 

 24   30  (21-
33) 

  30  (26-
25) 

  30 71- 
82 

90 

 Gesamt 1. – 6. Semester                154 - 
165 

180 
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Vertiefungsrichtung Elektrotechnik 
 

Nr. Pflichtmodule 4. Semester 5. Semester 6. Semester  (4.–6. Sem.) 

  A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C A SWS PVL PL C SWS C 

4.4  Grundlagen der Kommunikationstech-
nik 

 4   5           4 5 

 Grundlagen der Kommunikationstechnik 3V   K120              

 Labor Grundlagen der Kommunikations-
technik 

1LP  EA               

                   

4.5  Grundlagen der Automatisierungstech-
nik 

 5   5           5 5 

 Grundlagen der Automatisierungstechnik 4V   K120              

 Labor Grundlagen der Automatisierungs-
technik 

1LP  EA               

                   

4.6 Grundlagen der Energietechnik  5   5           5 5 

 Grundlagen der Energietechnik 4V   K135              

 Labor Grundlagen der Energietechnik 1LP  EA               

                   

5 Interdisziplinäres Projekt (entweder im 
5. Semester oder im 6. Semester) 

     (2P) (2)  (Pro) (5) (2P) (2)  (Pro, 
Prä) 

(5) 2 5 

6.  Wahlpflichtmodule*                   

 techn. Wahlpflichtmodul 1       *  * 5  *  * 5   

 techn. Wahlpflichtmodul 2       *  * 5  *  * 5   

 nichttechn. Wahlpflichtmodul 3       *  * 5  *  * 5   

 nichttechn. Wahlpflichtmodul 4       *  * 5  *  * 5   

 techn. oder nichttechn. Wahlpflichtmodul 5       *  * 5  *  * 5   

 techn. oder nichttechn. Wahlpflichtmodul 6 
(entweder im 5. Semester oder im 6. 
Semester) 

      (*)  * (5)  (*)  * (5)   

  Wahlpflichtmodule (5. – 6. Sem.) *        (21-
31) 

  (25/ 
30) 

 (24-
25) 

  (30/ 
25) 

45 - 
56 

55 

 Zwischensumme Pflicht- und Wahl-
pflichtmodule VT ET (4. – 6. Sem.) 

 14   15  (21-
33) 

  30  (26-
25) 

  30 61 - 
72 

75 

  Pflicht- und Wahlpflichtmodule (4. – 
6. Sem.) 

 26   30  (21-
33) 

  30  (26-
25) 

  30 73 - 
84 

90 

 Gesamt 1. – 6. Semester                156 - 
167 

180 
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Praktisches Studiensemester und Bachelorarbeit 
 

Nr. Pflichtmodule 7. Semester Summe 

  A SWS PVL PL C SWS C 

7.1  Praktisches Studiensemester    PB 18  18 

7.2  Bachelorarbeit mit Kolloquium**    BA 12  12 

         

  Pflichtmodule (7. Sem.)     30  30 

 Gesamt (1 – 7. Sem.) VT MB      154 - 
165 

210 

 Gesamt (1 – 7. Sem.) VT ET      156-
167 

210 

 
 
 
* Gemäß § 7 Absatz 3 sind im 5. und 6. Semester 55 Credits aus Wahlpflichtmodulen zu erbrin-

gen, wovon jeweils mindestens 40 Credits, in der Regel 8 Wahlpflichtmodule, aus dem Modul-
katalog für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu wählen sind. Dabei sind jeweils min-
destens 20 Credits aus dem technischen und nichttechnischen Bereich zu wählen. 
Eine Auflistung der Wahlpflichtangebote im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist im zu-
gehörigen Modulhandbuch zu finden. Weitere Wahlpflichtmodule können aus den Modulkatalo-
gen der Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronische Systemtechnik und In-
dustriedesign bzw. aus dem Angebot der Hochschule gewählt werden.  

** Die Bewertung dieser Prüfungsleistungen erfolgt unbenotet (§ 22 gilt entsprechend) 
*** Die Gewichtung der Bachelorarbeit einschließlich Kolloquium erfolgt mit dem Faktor 3 gemäß  

§ 31 Absatz 2. 
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Anlage 2: 
 
Auszug Wahlpflichtmodulkatalog: 
 
Wahlpflichtmodule aus dem Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen sind zum Beispiel: 
 

5. und 6 . Wahlpflichtmodule* (11/66) A SWS PVL PL C 

 Nichttechnische Wahlpflichtmodule (5/6) 

NT5.1 Operatives Management 2sV, 2Ü 4  Pro 5 

NT5.2 Fabrikplanung und Materialflusssimulation 2sV, 3P 5  K 5 

NT5.3 Betriebsmittel und Materialwirtschaft 2sV, 3Ü 5  K90 5 

NT6.1 Projektseminare 2sV, 3Ü 5  Pro 5 

NT6.2 Produktions- und Serviceplanung 2sV, 3Ü 5  Pro 5 

NT6.3 Qualitätsmanagement 2sV, 3P 5  K60 5 

 Technische Wahlpflichtmodule (6/60) 

KT5.2 Methodisches Konstruieren 4sV 4  K90 5 

KT5.3 Tribologie/Schmierungstechnik 3sV, 1LP 4 EA K90 5 

KT5.4 Mechanische Getriebe- und Antriebssys-
teme 

3sV, 1Ü, 
1LP 

5 BL K90 5 

KT5.5 Kraft- und Arbeitsmaschinen 
2sV, 1Ü, 

1LP 
4 EA K90 5 

KT5.6 Kolbenmaschinen 2sV, 2Ü 4  K90 5 

PT5.2 Innovative Fertigungsverfahren 
3sV,1Ü, 

1LP 
5 R, EA M 5 

PT5.3 Werkzeugmaschinen 
2sV, 1Ü, 

1LP 
4 EA M 5 

PT5.4 Werkzeugmaschinenprogrammierung 
2sV,2Ü, 

1LP 
5 BL K90 5 

PT5.5 Robotik und Roboterprogrammierung 
2sV, 1Ü, 

1LP 
4  K90 5 

PT5.6 Fertigungsvorbereitung und Arbeitsgestal-
tung 

2sV, 2Ü 4  K120 5 

PT5.7 Industrielle Bildverarbeitung 
2sV, 1Ü, 

1LP 
4  K90 5 

PT5.2 Innovative Fertigungsverfahren 
3sV,1Ü, 

1LP 
5 R, EA M 5 

PT5.3 Werkzeugmaschinen 
2sV, 1Ü, 

1LP 
4 EA M 5 

PT5.4 Werkzeugmaschinenprogrammierung 
2sV,2Ü, 

1LP 5 BL K90 5 

PT5.5 Robotik und Roboterprogrammierung 
2sV, 1Ü, 

1LP 4  K90 5 

PT5.6 
Fertigungsvorbereitung und Arbeitsgestal-

tung 
2sV, 2Ü 4  K120 5 

PT5.7 Industrielle Bildverarbeitung 
2sV, 1Ü, 

1LP 4  K90 5 

PT5.8 REFA 1 2sV, 2Ü 4  K90 5 

KT/PT5.2 Faserverbundwerkstoffe 
3sV, 1Ü, 

1LP 
4 BL K120 5 

KT6.2 Finite-Elemente-Methode 2sV, 3Ü 5 BL M 5 

KT6.3 Stahlbau 2sV, 2Ü 4  K90 5 

KT6.4 Fluidtechnik 
3sV,1Ü, 

1LP 
5 BL K90 5 

KT6.5 Energietechnik 3sV,1Ü 4  K90 5 

KT6.6 Moderne Fahrzeugantriebe 3sV, 1LP 4 BL K90 5 

KT6.7 Betriebsfestigkeit 2sV, 2LP 4 BL K90 5 

KT6.8 Flächenmodellierung 2sV,2Ü 4 LN K 90 5 

PT6.2 Schweiß- und Klebtechnik 
3sV,1Ü, 

1LP 
5 EA K120 5 

PT6.3 Fertigungsmesstechnik 2sV, 2LP 4 BL K90 5 

PT6.4 Montageautomatisierung 2sV, 2LP 4 H K60 5 
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5. und 6 . Wahlpflichtmodule* (11/66) A SWS PVL PL C 

PT6.5 Werkzeugmaschinenprogrammierung 2 
2sV,2Ü, 

1LP 
5 BL K90 5 

PT6.6 REFA 2 
2sV,2Ü, 

2LP 
6  K180 5 

KT/PT6.2 Vorrichtungs- und Werkzeugkonstruktion 2sV,2Ü 4 AE K90 5 

AK5.1 Fertigungsmesstechnik 2sV,2Ü 4 EA K90 5 

AK5.2 Regelungs- und Steuertechnik 1 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK5.3 Hochfrequenztechnik 1 2sV, 2Ü, 
1LP 

5 EA K120 5 

AK5.4 Digitale Signalverarbeitung 1 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK5.5 VHDL-Entwurfsprojekt 2LP 2  EA 5 

AK5.6 Next Generation Networks 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK5.7 Robotik und Roboterprogrammierung 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK/ET5.8 Modellbildung und Simulation 2sV,2LP 4 EA K90 5 

AK/ET5.9 Power System Economics 2sV,2Ü 4  K120 5 

AK/ET5.10 Antriebssteuerungen und -konzepte 1 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

ET5.1 Elektrische Gebäudetechnik 3sV 4 EA K90 5 

ET5.2 Komponenten elektrischer Netze 3sV,1LP 4 EA M30 5 

ET5.3 Elektromobilität und Sektorenkopplung 2sV,2Ü 4  M30 5 

ET5.4 Regenerative Energien 1 3sV,1Ü 4 EA K90 5 

ET5.5 Projektierung elektrischer Anlagen 3sV,1Ü 4  H, Prä 5 

AK6.1 Prozessmess- und Leittechnik 2sV,2LP 4 EA K120 5 

AK6.2 Regelungs- und Steuertechnik 2 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK6.3 Automatisierungstechnisches Projekt 1sV,2LP 3  Pro, Prä 5 

AK6.4 Optische Übertragungstechnik 4sV,1Ü 5 EA K90 5 

AK6.5 Nachrichtentechnik 3sV,1LP 4 EA K90 5 

AK6.6 Digitale Signalverarbeitung 2 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

AK6.7 Montageautomatisierung 2sV,2Ü 4  H, K60 5 

AK/ET6.8 Unternehmensentwicklung in der Energie-
wirtschaft 

4sV 4  K120 5 

AK/ET6.9 Antriebssteuerungen und -konzepte 2 2sV,1Ü,1LP 4 EA K90 5 

ET6.1 Energiespeichersysteme 2sV,2Ü 4  M30 5 

ET6.2 Hochspannungstechnik 3sV,1LP 4 EA M30 5 

ET6.3 Regenerative Energien 2 3sV,1LP 4 EA K90 5 

ET6.4 Netzintegration erneuerbarer Erzeuger 3sV, 1LP 4 EA M30 5 

 
NT: nichttechnisches Wahlpflichtmodul 
 
EET: Elektrische Energietechnik 
AK: Automation und Kommunikation 

 
 
KT: Konstruktionstechnik   
PT: Produktionstechnik 

 
Je nach Absolvierung der Wahlpflichtmodule erstreckt sich der Gesamtumfang der Wahlpflichtmodule im 5. und 6. Semester 
von 45 bis 56 SWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 


